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 Veröffentlicht am 15.10.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs2;

ZustG §9 Abs1;

Rechtssatz

Auch wenn seinerzeit ein Baueinstellungsauftrag und Beseitigungsauftrag unter anderem an "Dr. F vertreten durch

B.L" ergangen und wenn selbst eine Art "Generalvollmacht" vorgelegen worden ist, bedeutet das nicht, dass die

Behörde auch im weiteren Verfahren "automatisch" davon ausgehen musste, dass der Grundeigentümer wiederum

durch B.L. vertreten sein wollte. Eine derartige Schlussfolgerung wäre nach der Rechtssprechung des VwGH nur dann

am Platz, wenn die Partei ihren Willen, sich auch in allen weiteren Rechtssachen eben dieses Vertreters zu bedienen,

unmissverständlich zu erkennen gegeben hätte. Selbst das Vorliegen einer "Generalvollmacht" allein reicht hiezu nicht

aus (Hinweis E 29.4.1955, 1357/54).
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